Landessozialplan 2007-2009

Vermerk für die Landesregierung



· Warum ein Sozialplan?

Der Landessozialplan ist das strategische Planungsinstrument und ein verbindliches Leitbild für das Sozialwesen in Südtirol für den Zeitraum 2007-2009. (Art. 2 des LG Nr. 13/91)
Der Plan schafft die organisatorischen, finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen, um die Sozialdienste darauf vorzubereiten, die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger und folglich eine angemessene Lebensqualität abzusichern. Der Entwurf des Landessozialplanes wurde von der Landesregierung am 27.03.2006 in erster Lesung bereits genehmigt. 

Damals entschied die Landesregierung, in den wichtigen Bereichen der Alten- und Pflegeheime und der Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder die Zielvorgaben des Planes über das Jahr 2009 hinaus bis auf das Jahr 2015 auszudehnen.
· Ein partezipatives Verfahren

Im Rahmen von Steuerungsgremien, Arbeitsgruppen und gezielten Workshops hat die Abteilung Sozialwesen mit Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und Verbänden den Entwurf des Landessozialplanes 2007-2009 ausgearbeitet.
In allen 7 Bezirksgemeinschaften und in der Gemeinde Bozen hat man im ersten Halbjahr 2006 Vorstellungs- und Diskussionrunden zum Planentwurf organisiert. Außerdem sind über das Begutachtungsverfahren 100 schriftliche Gutachten eingereicht worden. 

· Welche Schwerpunkte/Themen behandelt der Landessozialplan 2007-2009?

Zentrales Thema des Landessozialplanes 2007-2009 ist die Weiterentwicklung der Sozialdienste, welche in Südtirol aufgrund der Delegierung an die Gemeinden und Bezirke dezentral geführt werden, aber auch über öffentlichrechtliche Stiftungen und Non-Profit-Organisationen, und die Sicherung ihrer Leistungen für die Zukunft. Die Erhaltung und die Förderung der Eigeninitiative, der Freiwilligenarbeit und des sozialen Zusammenhalts und Engagements sollen über die Sozialdienste hinaus gestützt werden.

Die zunehmenden Schwierigkeiten und Konflikte in den Familienhaushalten, die Vereinbarkeit Beruf und familiäre Pflege und Betreuung, die ansteigende Vereinsamung, die soziale Ausgrenzung, die abweichenden Verhalten und das verstärkende Unbehagen der Menschen werden die Sozialdienste in Hinsicht auf Leistungsspektrum und Flexibilisierung/Differenzierung des Leistungsangebotes herausfordern. Die Sozialdienste werden sich in Zukunft neuen Aufgaben und der Verbesserung des bestehenden Angebots stellen und neue, innovative und menschennahe Lösungsansätze erarbeiten müssen.

· Welche zentralen Leitlinien orientieren die Arbeit im Sozialwesen?
Das Sozialwesen bemüht sich schon seit mehreren Jahren, die soziale Arbeit nicht nach Zielgruppen bzw. Kategorien (Senioren, Menschen mit Behinderung, usw.) zu organisieren, sondern die Menschen in ihrer Lebenswelt aus einer ganzheitlichen Sicht mit besonderem Augenmerk auf die zentralen Bedürfnisse zu betrachten. Dabei ist es wichtig, gemeinsame Handlungsorientierungen für alle Akteure festzulegen; diese sollen stets mit den gesellschaftlich geteilten Wertvorstellungen in Bezug stehen. 

· Die nachkommenden Leitlinien stellen Grundwerte für das Leitbild des Sozialwesens dar

Eigenverantwortung

Es soll bei den Menschen die Überzeugung vorherrschen, dass sie grundsätzlich einmal selbst für sich sorgen müssen. Gelingt dies nicht oder ist es nicht möglich (Behinderung, Krankheit, Alter, Invalidität, Arbeitslosigkeit, Kinder), stellt die Gemeinschaft Hilfe zur Verfügung. 
Solidarität

Die Solidarität soll Anliegen eines jeden Bürgers sein und nicht ein Merkmal der im Sozialwesen tätigen Freiwilligen und Professionellen. Die Organisation der Fürsorge tritt beim Fehlen der Solidarität ein.

Nachhaltigkeit 

Ziel der sozialpolitischen Interventionen und der sozialen Arbeit ist es, die Ursachen von sozialen Problemen zu beheben und nicht die Symptome zu bekämpfen. Strategien und Interventionen müssen zeitlich und ressourcenbedingt langfristig gedacht werden. 

Bürgernähe

Alle Dienstleistungen sollen so nah wie möglich am Bürger erbracht und sich jeweils an den Bedürfnissen der Betroffenen richten. Dieses Prinzip führt zu einer Hierarchie der Versorgungskette: Selbsthilfe – familiäre und freiwillige Unterstützungsnetze – qualifizierte institutionalisierte Hilfe ( ambulant – teil-stationär – stationär).

Prävention

Notlagen sollen vorgebeugt und rechtzeitig beseitigt werden. Alle Arbeitsprozesse und weisen sollen darauf gerichtet sein, Probleme rechzeitig zu erkennen und durch gute Koordination der Dienste zu vermeiden. 

· Der Landessozialplan enthält folgende grundlegende Maßnahmen

1. Schaffung eines solidarischen Grundkonsenses 

In diesen Zeiten der raschen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen hat der Einsatz für ein solidarisches Miteinander eine zentrale Stellung. Die Sozialpolitik versteht sich nicht nur als Auffangnetz für Menschen, die sich selber nicht helfen können oder die sich am Markt nicht behaupten können. Das Soziale sichert und fördert den solidarischen Zusammenhalt der Gesellschaft, da soziale Probleme uns alle betreffen. Soziale Sicherheit und der bürgerliche Zusammenhalt entscheiden grundlegend den wirtschaftlichen Erfolg unserer Gesellschaft. Der Standortfaktor Soziales erhöht direkt die Lebensqualität der Südtirolerinnen und Südtiroler.

2. Sicherung der Pflege
Der Landessozialplan 2007-2009 beschreibt das neue Modell der Pflegesicherung und definiert Maßnahmen zur Umsetzung dieses Vorhabens. Die Errichtung des Pflegefonds wird den stark anwachsenden Pflegebedarf in den Familien und in den Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen abdecken; für 2008 schätzen wir 8.000 Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden und 3.700 Pflegebedürftige, die in Alten- und Pflegeheimen zu betreuen sind.
Im Oktober 2007 wurde das Pflegesicherungsgesetz vom Landtag verabschiedet; die rechtlichen und die organisatorischen Rahmenbedingungen für die operative Umsetzung in den Sozialdiensten wurden im ersten Halbjahr 2008 geregelt, seit Jänner werden die pflegebedürftigen Menschen an ihrem Wohnort besucht und nach Pflegebedürftigkeit eingestuft: bis 1. September wurden 8.677 Pflegebedürftige eingestuft. Der Pflegefonds wurde eingerichtet und seit Juli wird das Pflegegeld monatlich ausgezahlt. In der zweiten Hälfte des Jahres 2008 werden die Bewohner der Alten- und Pflegeheime und die neuen Antragsteller eingestuft. Das System der Pflegesicherung wird ab 1. Jänner 2009 in allen Bereichen des Sozialwesens greifen.

Dabei gilt der Grundsatz: So viel ambulante Betreuung wie möglich – so viel stationäre Betreuung wie erforderlich. Als Folge dieses Grundsatzes wurde das Pflegegeld bei Pflege zu Hause angehoben (1. Stufe 510€, 2. Stufe 900€, 3. Stufe 1.350€ und 4. Stufe 1.800€); ein Ausbau der Hauspflegedienste ist in der Folge zu erwarten. 
Für die stationäre Betreuung ist eine möglichst örtliche Angebotsstruktur anzustreben, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Kriterien der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit. Im Sozialplan wird eine Zielgröße von 4.210 Betten in Alten- und Pflegeheimen innerhalb 2015 angepeilt, d.h. dass 8,9% der über-75-Jährigen Südtirolerinnen und Südtiroler im Jahr 2015 in den Einrichtungen aufgenommen werden können. Von diesen Betten werden ca. 4.070 für die Langzeitbetreuung und 140 für die Kurzzeitpflege sein. 

Am 15. August 2008 gab es in Südtirol insgesamt 3.895 formell autorisierte Altersheimplätze, davon 86 für die Kurzzeitpflege. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf von insgesamt 315 Betten in den nächsten sieben Jahren, was einem Ausbau von durchschnittlich 45 Betten pro Jahr entspricht. Aufgrund der demografischen Entwicklung einerseits und der Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung andererseits und der Entwicklungen des Betreuungsnetzwerkes tendieren wir zu einem nur geringfügigen Anstieg des Bettenbedarfes; allerdings ist die Entwicklung laufend zu beobachten. 
Tabelle 1: Betten in den Alten- Pflegeheimen (Langzeitbetreuung und Kurzzeitpflege) +
	2004
	2005
	2006
	2007
	
	2015

Richtwert

	3.513
	3.560
	3.656
	3.707


	
	4.210


3. Familienförderung
Die Kleinkinderbetreuungsangebote (Kinderhorte, Kindertagesstätten, Tagesmütter) werden quantitativ und qualitativ aufgestockt. 

Das derzeitige (31.12.07) Angebot von 1523 Plätzen (inklusive Betriebskinderhorte) soll bis 2015 auf 2.430 Plätze ausgebaut werden. Durch die Schaffung dieser 907 Plätze (vor allem Kindertagesstätten und Tagesmütter) soll im Jahr 2015 die Betreuungsmöglichkeit für mindestens 15% der 0-3-Jährigen geschaffen werden. (Deutschland liegt bereits jetzt schon bei über 15% und die Bundesregierung auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes bis zum Jahr 2013 für bundesweit im Durchschnitt 35 Prozent der Kinder im Alter von unter drei Jahren Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege schaffen)
Tabelle 2: Kleinkinderbetreuung: Betreuungsplätze
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	
	2015

Richtwert

	Insgesamt
	1.279
	1.355
	1.499
	1.523
	
	2.430

(Mindeststandard)

	Kinderhorte
	518
	578
	578
	578
	
	

	Kitas
	410
	447
	549
	576
	
	

	Tagesmütter
	351
	330
	372
	369
	
	


4. Grundsicherung
Nach der Pflegesicherung wird die Grundsicherung (Sicherung der Lebensgrundbedürfnisse für Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose, Invaliden, Alleinerziehende und Kinder) das nächste wichtige Thema im Sozialwesen sein. Verschiedene Maßnahmen in diese Richtung wurden bereits getroffen und zum Teil in Kraft, für einzelne ist ein Gesetz notwendig:
· Erhöhung des sozialen Mindesteinkommen um 100 Euro im Monat (Beschluss der LR Nr. 2896 vom 10.8.08); wird ab September 2008 wirksam;
· Erhöhung der Zivilinvalidenrenten um gut 100 Euro (Gesetzesmaßnahme von der 4. Gesetzgebungskommission am 27.8.08 genehmigt); wird mit Wirkung September 2008 ausgezahlt;

· Aufstockung des Familiengeldes (Kinderbetreuungsgeld) von 80 auf 100 Euro im Monat ab September 2008 (Gesetzesentwurf von der 3. Gesetzgebungskommission am 10. Juli genehmigt, 
Die Diskussion, die zurzeit rund um die Stärkung der Kaufkraft läuft und die Vorschläge, welche in diesem Zusammenhang gemacht werden und bereits in Umsetzungsphase sind, sind im Grunde Teilschritte hin zu einem umfassenderen Konzept zur Grundsicherung.
Der Landessozialplan 2007-2009 sieht für sozial schwache Menschengruppen das Instrument der Arbeitseingliederung als wirksames Mittel zur sozialen Integration. „Arbeit anstatt Sozialhilfe“ wird als Richtlinie zur Arbeitseingliederung für alle Menschen führen, die noch Chancen am Arbeitsmarkt haben. Den Menschen ist besser geholfen, wenn sie durch Arbeit, die auch sozialversicherungspflichtig ist, ins Leben integriert werden, als Sozialhilfeempfänger zu bleiben. Mit dem Projekt „Plus+35“ konnten zusätzlich 33 Menschen mit Behinderung ein reguläres Arbeitsverhältnis finden. Das Pilotprojekt „Arbeitssozialgenossenschaft startet zurzeit und wird 2009 weiterentwickelt.
5. Einheitliche Einkommens- und Vermögenserfassung 
Gegenwärtig werden zur Erhebung und zur Bewertung der Einkommens- und Vermögenssituation der Klienten der unterschiedlichen Organisationseinheiten der Landesverwaltung unterschiedliche Verfahren angewandt. Dies stiftet Unklarheit und Unmut. Übergeordnetes Ziel ist es, für alle Bereiche (Sozialdienste, Vorsorge, Gesundheitswesen, Schulfürsorge, Wohnbau, usw.) einheitliche Grundkriterien und Grundparameter zu definieren mit Möglichkeiten einer unterschiedlichen Gewichtung für besondere Bereiche wie z.B. die Finanzielle Sozialhilfe. All dies wurde in einem Grundsatzpapier von der Landesregierung in der zweiten Hälfte des Jahres 2007 genehmigt. Im Laufe des Jahres 2009 wird das Grundsatzpapier in den Abteilungen Sozial- und Gesundheitswesen konkret umgesetzt.
6. Organisationsentwicklung und Personal: 

Die Dienste müssen auf Effizienz und Kostenbewusstsein ausgerichtet werden (Zusammenschlüssen und Synergien wo notwendig, z.B. kleine Alten- und Pflegeheime, nicht jeder Verein braucht einen eigenen Sitz und ein eigenes Sekretariat, vernünftige Kosten- Leistungsrechnung, angemessene Baustandards). Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um das erforderliche Personal möglichst im Land selbst zu finden. Eine gute Organisationskultur hilft, das Personal möglichst lange am Arbeitsplatz zu halten. 

Der große Zuwachs an Pflege- und Betreuungsbedarf (für Senioren und Kleinkinder) bringt einen beträchtlichen Mehrbedarf an Pflege- und Betreuungspersonal mit sich. Im Sprengel ist für Dienste Bürgerservice, sozialpädagogische Beratung und Hauspflege zusätzliches Personal notwendig. Der  Mehrbedarf von Personaleinheiten  in folgenden Bereichen (Pflege zu Hause, Pflege in den Heimen, Sprengeldienste, stationäre Betreuung Behinderung, Suchterkrankungen, psychischen Erkrankungen) ist aus folgenden Gründen nicht zu beziffern:  Die Auswirkungen der Pflegesicherung auf das Nachfrageangebot, die Synergieeffekte zwischen Dienstleistern zu einer Personalreduzierung, die Regelung und die Professionalisierung der privaten Betreuungsgehilfen, usw.
Der jährliche Ausbau von 45 Altenheimplätzen bedingt einen Personalzuwachs von ugf. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei die Pflegebedürftigkeit der Bewohner für eine Erhöhung bzw. Reduzierung führen kann. 
In der Hausbetreuung muss in der Folge der Pflegesicherung das Verhältnis zwischen qualifiziertem Pflegepersonal, Pflegehelfern und angelernten privaten Pflegehilfen noch genauer festgelegt werden. Tatsache ist, dass auch in der Hausbetreuung noch beträchtliche Personalzuwächse zu erwarten sind.
Der Ausbau der Kleinkinderbetreuung erfordert eine höhere Zahl an Tagesmüttern und KinderbetreuerInnen.

Die beachtliche Dynamik im Ausbau der Pflegedienste und Kleinkinderbetreuungsdienste und die schwierige Arbeitsmarktsituation bei den Pflegeberufen machen es erforderlich, dass die Landesregierung  den Ausbildungsagenturen (Fachschulen für Sozialberufe, Universität) jährlich einen 3-jährigen Bedarfsplan an Ausbildungsplätzen, gegliedert nach Berufsbildern, übermittelt. 
7. Finanzierung
Im Haushalt 2008 sind für das Sozialwesen folgende Ansätze vorgesehen:

	Laufende Ausgaben
	2008

	Zivilinvaliden (Renten und Begleitzulage)
	58.674.593

	Delegierte Sozialdienste (Zuweisungen an die Bezirksgemeinschaften und Gemeinde Bozen)
	102.574.527

	Finanzielle Sozialhilfe
	13.336.000

	Beiträge (Senioren, Behinderte, Obdachlosigkeit, Familie, Kleinkinder-betreuung)
	23.697.753

	Direkte Tätigkeit des Landes
	2.345.000

	INSGESAMT 
	200.627.873

	Investitionen
	2008

	Bezirksgemeinschaften
	9.100.000

	Beiträge Altenbetreuung
	6.400.000

	Beiträge (restliche Bereiche)
	5.190.472

	INSGESAMT
	20.690.472

	Laufende Ausgaben
	2008

	Pflegefonds
	59.461.655

	(aus Regionalhaushalt
	30.000.000)

	Laufende Ausgaben
	2008

	Landesfamiliengeld
	14.500.000

	INSGESAMT
	          295.280.000


Im Maßnahmenpaket zur Stärkung der Kaufkraft sind folgende Summen dazugekommen:

· Zivilinvalidenrenten:                                + 2.100.000 € 

· Soziales Mindesteinkommen:                 +1.700.000 €

· Landesfamiliengeld:                                +1.000.000 €

· Kinder- und Jugendpsychiatrie:                 +360.000 €

Das ergibt für 2008 einen Gesamtbetrag von: 300.440.000 €

Im Jahr 2009 wird der Pflegefonds voll wirksam. Er ist mit 184.230.000.- € ausgestattet. Bei den restlichen Ausgaben müssen einige Entwicklungen in den Bereichen außerhalb des Sozialwesens abgewartete werden. Als Beispiel kann das Wohngeld angeführt werden: werden die Bestimmungen über das Wohngeld restriktiver, steigen die Ausgaben beim Mietgeld der finanziellen Sozialhilfe. Auch die Entwicklung der Hauspflegedienste ist im Detail noch anzuschauen. Falls sie von den Empfängern des Pflegegeldes weiter stark nachgefragt werden (was durchaus wünschenswert ist, das dies ein wichtige Entlastung der pflegenden Familienangehörigen bedeutet und so deren Pflegebereitschaft längerfristig gestützt wird), kann das den Bedarf an Finanzmittel zusätzlich steigern. Ein weiterer Punkt ist die Arbeitseingliederung: Über die neue Sozialgenossenschaft soll das Modell der Arbeitseingliederung für Menschen mit Behinderungen weiter ausgebaut werden. Die finanziellen Ressourcen werden über den Sozialfonds des Landes, über den Pflegefonds des Landes über den Familienfonds/Familiengeld des Landes und über die Gemeinden (vor allem Unterbringung in Alten- und Pflegeheimen und Kleinkinderbetreuung) aufgebracht. Bei den Investitionen ist eine Finanzierung von Neu- und Umbau von Alten- und Pflegeheimen über Regionalgelder oder Landesgelder (12.500.000.- € jährlich) weiter notwendig.
Dr. KT/Dr.OB
11/9/2008
PAGE  
5

